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gen sind nur bis zur Höhe des Zinsertrags
abziehbar. Übersteigen die Zinsaufwen-
dungen den Zinsertrag, dann können
noch 30 Prozent des steuerlichen operati-
ven Gewinns (EBITDA) zum Abzug ge-
bracht werden. Hier liegt der wunde
Punkt, denn gerade in Krisenzeiten bre-
chen die Gewinne ein, während die Zins-
sätze für die Finanzierung steigen. Ver-
mindert sich aber das EBITDA, so können
auch weniger Zinsen abgezogen werden.
Die Folge: Es müssen höhere Steuern be-
zahlt werden als geplant. So kommt es,
dass die Zinsschranke vor allem die trifft,
auf die der Gesetzgeber eigentlich gar
nicht abzielte: Mittelständler, die sich
zwar über Kredite finanzieren, aber keine

exzessiv hohe Schuldenlast aufgetürmt
haben wie viele Private-Equity-finanzierte
Unternehmen. 

Die Krux: Zinsen, beispielsweise für
eine Bankfinanzierung, werden zum steu-
erpflichtigen Einkommen hinzugerechnet,
stellen also eine Gewinnerhöhung dar. „Im
schlimmsten Fall zahlt man dann Steuern
auf steuerlichen Gewinn, den es aber han-
delsrechtlich gar nicht gibt“, erklärt Oliver
Dörfler, der bei KPMG das Tax Competen-
ce Center leitet.

Besonders weh tut vielen Mittelständ-
lern, dass auch die Gesellschafterfremdfi-
nanzierung, die einen Zinsaufwand nach
sich zieht, unter die Zinsschranke fällt.
Wenn die Banken sich zurückhalten, sind

Gesellschafter für viele Firmen jedoch eine
gern genutzte Finanzierungsquelle. „Bei
einem unserer Joint Ventures mussten wir
unsere Partner bitten, die Gesellschafter-
darlehen zurückzuziehen und auf andere
Finanzierungsformen ausweichen“, be-
richtet Biesterfeld-CFO Wolfsohn.

Wer soll das verstehen?

Das Bundesfinanzministerium bemüht
sich, die Zinsschrankenregelung den Kri-
senzeiten anzupassen. So hat der Bundes-
tag Mitte Juni die Zinsschranke auf 3
Millionen Euro angehoben. Diese vorüber-
gehende Regelung gilt für die Wirt-

Von Irina Jäkel

Alfred Gutekunst lehnt sich zufrie-
den zurück. Rechtzeitig hat er als
Finanzvorstand der Nürnberger

Rudolf Wöhrl AG dafür gesorgt, dass sein
Unternehmen von der Zinsschranke ver-
schont bleibt. „Wir haben bereits vor ei-
nem Jahr bei einer Tochtergesellschaft das
Eigenkapital erhöht und sind damit bes-
tens gewappnet“, erzählt er. Auch Christi-
an Wolfsohn, Finanzvorstand der Biester-
feld AG, hat nach ähnlichen Auswegen
gesucht. „Hätten wir bestimmte Maßnah-
men nicht getroffen, könnten wir etwa ein
Viertel des inländischen Zinsaufwands
nicht absetzen“, stellt er fest. Die beiden

CFOs sind jedoch die Ausnahme. Die meis-
ten ihrer Kollegen haben keine Vorsorge
bezüglich der Zinsschranke getroffen.

Es trifft die Falschen

Die Zinsschrankenregelung wurde mit der
Unternehmensteuerreform 2008 einge-
führt und richtete sich gegen die Praxis
der international agierenden deutschen
Unternehmen, ihre Zinserträge ins Aus-
land zu transferieren, um in Deutschland
der Steuer zu entgehen. Doch wie viele
Unternehmen trifft die Zinsschranke wirk-
lich? Eine Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zu

dem Ergebnis, dass von insgesamt 72.000
Unternehmen durch die Zinsschrankenre-
gelung nur rund 600 unmittelbar steuer-
lich betroffen sein dürften. „Unsere Studie
zeigt, dass die Zinsschranke kein Massen-
phänomen ist. Für die Betroffenen hat sie
allerdings eine krisenverschärfende Wir-
kung. Erst wenn es in späteren Jahren
wieder deutlich besser geht, können die
nicht abgezogenen Zinsen geltend ge-
macht werden“, resümiert der Leiter der
DIW-Studie, Dr. Stefan Bach. 

Was damals schon die Kritiker be-
fürchtet haben, tritt jetzt ein: Die Zins-
schranke ist so konstruiert, dass sie bei
vielen Unternehmen gerade in Krisenzei-
ten zuschlägt. Denn die Zinsaufwendun-

Wie umgeht man die Zinsschranke? In der Krise zeigt die Zinsschranke ihre größte Schwäche: Sie wirkt als 
Krisenverstärker und trifft nun auch die Mittelständler. Die Möglichkeiten,
ihr zu entkommen, sind rar. Aber es gibt sie.
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schaftsjahre, die nach dem 25. Mai 2007
beginnen und vor dem 1. Januar 2010 en-
den – eine kleine, aber hilfreiche Entlas-
tung für einen begrenzten Zeitraum.

Allerdings monieren Experten, dass
die Steuerpolitiker mit dieser neuen An-
passung an der falschen Stelle ansetzen.
In Krisenzeiten sei nicht die Höhe der Frei-
grenze das Problem, heißt es – für die
meisten Unternehmen sei die Grenze von
3 Millionen Euro ohnehin viel zu niedrig.
Schwerwiegender sei, dass die Begrifflich-
keiten nicht klar genug definiert seien.

„Die eigentliche Problematik der Zins-
schranke ist ihre Komplexität“, meint Ste-
fan Kirchmann, Steuerberater und Partner
der Kanzlei Sibeth. „Zum Beispiel: Wie ist
die genaue steuerliche Definition des Kon-
zerns? Was gehört dazu?“

Ein Branchenproblem

Manche Branchen haben auch noch
Sonderthemen. Branchen wie zum Beispiel
der Handel, die aus Vorfinanzierungs-
gründen im Jahresverlauf oft in hohem
Maße von Fremdkapital abhängen, haben
zu leiden. So auch das Chemiehandelshaus
Biesterfeld. Das Unternehmen hat 35 Aus-
landstöchter. CFO Wolfsohn fand einen
Weg, die Escape-Klausel des Eigenkapital-

quotenvergleichs zu nutzen: Die Aus-
schüttungsvorgaben für die Auslands-
töchter wurden geändert. „Doch das ist
nicht so einfach“, klagt Wolfsohn, „denn
auch im Ausland fordern die dort finan-
zierenden Banken natürlich eine entspre-
chende Eigenkapitalquote“. Und in diesem
Widerstreit, einerseits nicht unter die
Zinsschranke zu fallen und andererseits
die Finanzierung der Tochtergesellschaf-
ten nicht zu gefährden, befinden sich vie-
le Unternehmen.

Wege aus der Sackgasse

Insgesamt haben Unternehmen relativ we-
nige Möglichkeiten, der Zinsschranke zu
entkommen. Eine ist die sogenannte „Es-
cape-Klausel“. Dahinter verbirgt sich ein
Eigenkapitalvergleich bei Tochterunter-
nehmen. Unterschreitet die Eigenkapital-
quote einer Tochter die Eigenkapitalquote
des Konzerns um nicht mehr als 1 Pro-
zentpunkt, dann kann sie die Zinsen voll
von der Steuer abziehen. Theoretisch
möglich, in der Praxis aber schwer um-
setzbar, nicht nur wegen der unterschied-
lichen Steuerrichtlinien, die für die aus-
ländischen Töchter gelten, sondern auch,
weil es nahezu unmöglich ist, eine Anglei-
chung dutzender Eigenkapitalquoten auf

ein Niveau zu einem bestimmten Stichtag
im Cashpool abzubilden.

Eine Alternative wäre, Fremdkapital
innerhalb des Konzerns auf Tochtergesell-
schaften umzuschichten. Auch die Bil-
dung einer Organschaft wäre eine Lösung.
Sibeth-Steuerberater Kirchmann kennt
den Fall einer ausländischen Holding mit
zwei deutschen Tochtergesellschaften.
„Wir verlegten die Geschäftsleitung der
ausländischen Holding nach Deutschland
und bildeten dann eine Organschaft in
Deutschland mit der Folge, dass wir die
bisher vorhandene Struktur des Konzerns
aufgelöst haben.“ Manch einer könnte
auch auf den Gedanken kommen, die
Zinsschranke über eine Wertpapierleihe zu
umgehen. Über die Standardklausel wer-
den dann an die Bank die Zinseinkünfte
weitergereicht. „Diese weitergereichten
Zinsen werden aus steuerlicher Sicht nicht
als Zinsaufwand qualifiziert, sondern als
Betriebsausgabe sonstiger Art“, erklärt
Dörfler. Doch die Sache hat einen Haken:
„Die Steuerverwaltung hat bereits im Er-
lass zur Zinsschranke darauf hingewiesen,
dass sie die Strukturierung mit Wertpa-
pierleihen als Missbrauch werten könnte“,
warnt Dörfler. Für viele bleibt die Zins-
schranke also weiter eine harte Nuss. ||
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K So kommt man durch die Zinsschranke
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Zinssaldo < 3 Mio. Euro

Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft,
bei der Kapitalgesellschaften Mitunternehmer sind?

m 10% des Zinssaldos irgendeiner 
Konzerngesellschaft bestehen aus schäd-
lichen Gesellschafterfremdfinanzierungen

Eigenkapitalquote ist M
der Eigenkapitalquote 

des Konzerns

Zinssaldo m 30% des steuerlichen EBITDA

Zinssaldo, der 30% des steuerlichen EBITDA übersteigt, 
ist nicht als Betriebsausgabe abziehbar, sondern nur vortragsfähig

Zinssaldo = Zinsaufwendungen–Zinsertrag
Zinssaldo < 0

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Zinsaufwand
ist in voller

Höhe abziehbar

Ja

Ja

Ja

Ja


